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Kreiseigener Hochbau / Gebäudeverwaltung
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Gemeinsame Basis der bisherigen Planungen

• Beide Planungen basieren auf den im April 2016 bei der Regierung

eingereichten Raumprogrammen.

• Diese Raumprogramme beinhalten neben den Standardräumen auch die 

von den Schulen insbesondere in Hinblick auf das angestrebte 

Inklusionsprojekt zusätzlich gewünschten Räumlichkeiten.

• Die Raumprogramme und damit die Gebäudeflächen werden sich nach 

erfolgter Genehmigung durch die Regierung noch verändern:

– Voraussichtlich werden gewünschte Räumlichkeiten des SFZ und der 

SVE nicht bewilligt,

– nach Beendigung des bayerischen Schulversuches „Mittelstufe plus“

wird das Ostendorfer-Gymnasium zukünftig eher wieder 9- als bisher 

8-stufig geführt, was allein einen Zusatzbedarf von 4 Klassenzimmern 

bedeuten würde.



Fazit

• Erst nach der Entscheidung der Regierung der Oberpfalz, voraussichtlich 
Ende des Jahres, steht der tatsächlich in der Planung umzusetzende 
Flächenbedarf fest.

• Baukörper und Baukosten werden sich daher noch verändern.

• Dies trifft aber für beide Varianten Teilsanierung „Distler Bau“ und 
kompletter Neubau des SFZ gleichermaßen zu (insbesondere betrifft dies 
in beiden Varianten vorrangig Neubauflächen).

• Es werden also immer zwei gleich große Baukörper miteinander 
verglichen, so dass der Wirtschaftlichkeitsvergleich zum jetzigen Zeitpunkt 
möglich ist. Entscheidende prozentuelle Veränderungen des Ergebnisses 
können nicht eintreten.

• Planungsbüros planen bisher zweigleisig. Im weiteren Planungsfortschritt 
muss aus Zeit- und Kostengründen eingleisig geplant werden.

























Beschlussvorschlag

Der Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. spricht sich 

aufgrund der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der 

Planungsgemeinschaft Nutz / I.M.I. / Ewald+Grau sowie des 

Ingenieurbüros Braun-Haas-Lerzer gegen die Weiterverwendung 

des sog. „Distler Baus“ und für den kompletten Neubau des SFZ 

aus.


